
AM\1285284DE.docx PE748.902v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

6.9.2023 A9-0233/325

Änderungsantrag 325
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Liegen die Schadstoffwerte in einem 
Gebiet oder einer Gebietseinheit auf 
NUTS-Ebene 1 ab dem [Jahr zwei Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
einfügen] bis zum 31. Dezember 2029 über 
den Grenzwerten, die bis zum 1. Januar 
2030 gemäß Anhang I Abschnitt 1 
Tabelle 1 erreicht werden müssen, so 
erstellen die Mitgliedstaaten so bald wie 
möglich, spätestens jedoch zwei Jahre nach 
dem Kalenderjahr, in dem die 
Überschreitung festgestellt wurde, einen 
Luftqualitätsplan für den betreffenden 
Schadstoff, um die jeweiligen Grenzwerte 
oder Zielwerte für Ozon bis zum Ablauf 
der Frist für die Erreichung der Werte zu 
erreichen.

Liegen die Schadstoffwerte in einem 
Gebiet oder einer Gebietseinheit auf 
NUTS-Ebene 1 ab dem [Jahr drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
einfügen] bis zum 31. Dezember 2034 über 
den Grenzwerten, die bis zum 1. Januar 
2035 gemäß Anhang I Abschnitt 1 
Tabelle 1 erreicht werden müssen, so 
erstellen die Mitgliedstaaten so bald wie 
möglich, spätestens jedoch zwei Jahre nach 
dem Kalenderjahr, in dem die 
Überschreitung festgestellt wurde, einen 
Luftqualitätsplan für den betreffenden 
Schadstoff, um die jeweiligen Grenzwerte 
oder Zielwerte für Ozon bis zum Ablauf 
der Frist für die Erreichung der Werte zu 
erreichen.

Or. en
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6.9.2023 A9-0233/326

Änderungsantrag 326
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 28 entfällt
Schadenersatz für Schädigungen der 

menschlichen Gesundheit
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass natürliche Personen, deren 
Gesundheit durch einen Verstoß der 
zuständigen Behörden gegen Artikel 19 
Absätze 1 bis 4, Artikel 20 Absätze 1 
und 2, Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 2 
und Artikel 21 Absatz 3 dieser Richtlinie 
geschädigt wird, Anspruch auf 
Schadenersatz gemäß diesem Artikel 
haben.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Nichtregierungsorganisationen, die 
sich für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit oder der Umwelt einsetzen 
und alle Anforderungen des nationalen 
Rechts erfüllen, die in Absatz 1 genannten 
natürlichen Personen vertreten und 
Sammelklagen auf Schadenersatz 
einreichen dürfen. Die Anforderungen 
des Artikels 10 und des Artikels 12 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2020/1828 
gelten sinngemäß für solche 
Sammelklagen.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein Anspruch auf Schadenersatz 
wegen eines Verstoßes nur einmal von 
einer in Absatz 1 genannten natürlichen 
Person und von den in Absatz 2 
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genannten 
Nichtregierungsorganisationen, die die 
Person vertreten, geltend gemacht werden 
kann. Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften, um sicherzustellen, dass die 
betroffenen Personen nicht mehr als 
einmal wegen desselben Anspruchs gegen 
dieselbe zuständige Behörde entschädigt 
werden.
(4)
Wird ein Anspruch auf Schadenersatz 
durch Nachweise gestützt, aus denen 
hervorgeht, dass der Verstoß nach 
Absatz 1 die plausibelste Erklärung für 
das Eintreten der Schädigung bei dieser 
Person ist, so wird der ursächliche 
Zusammenhang zwischen dem Verstoß 
und dem Eintritt der Schädigung 
vermutet.
Die belangte Behörde muss in der Lage 
sein, diese Vermutung zu widerlegen. 
Insbesondere hat der Antragsgegner das 
Recht, die Relevanz der von der 
natürlichen Person angeführten 
Nachweise und die Plausibilität der 
vorgebrachten Erklärung infrage zu 
stellen.
(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die nationalen Vorschriften und 
Verfahren im Zusammenhang mit 
Schadenersatzansprüchen, auch im 
Hinblick auf die Beweislast, nicht auf 
eine Weise ausgestaltet sind und 
angewendet werden, die die Ausübung des 
Rechts auf Schadenersatz nach Absatz 1 
unmöglich oder übermäßig schwierig 
macht.
(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Verjährungsfrist für 
Schadenersatzklagen nach Absatz 1 nicht 
kürzer als fünf Jahre ist. Diese Frist läuft 
nicht an, bis der Verstoß eingestellt wurde 
und die den Anspruch auf Schadenersatz 
erhebende Person weiß oder nach 
vernünftigem Ermessen wissen müsste, 
dass sie durch einen Verstoß gemäß 
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Absatz 1 Schaden genommen hat.

Or. en
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6.9.2023 A9-0233/327

Änderungsantrag 327
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet der Verpflichtungen 
der Mitgliedstatten gemäß der 
Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates62 legen die 
Mitgliedstaaten Vorschriften für Verstöße 
gegen die aufgrund dieser Richtlinie 
erlassenen nationalen Vorschriften durch 
natürliche und juristische Personen 
Sanktionen fest und stellen sicher, dass 
diese Vorschriften eingehalten werden . 
Die vorgesehenen Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission diese Vorschriften 
unverzüglich mit und melden ihr alle 
diesbezüglichen Änderungen.

(1) Unbeschadet der Verpflichtungen 
der Mitgliedstatten gemäß der 
Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates62 legen die 
Mitgliedstaaten Vorschriften über 
Sanktionen für Verstöße gegen die 
aufgrund dieser Richtlinie erlassenen 
nationalen Vorschriften durch juristische 
Personen fest und stellen sicher, dass diese 
Vorschriften eingehalten werden. Die 
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften unverzüglich mit und 
melden ihr alle diesbezüglichen 
Änderungen.

_________________ _________________
62 Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. 
L 328 vom 6.12.2008, S. 28).

62 Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. 
L 328 vom 6.12.2008, S. 28).

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass keine Sanktionen gegen natürliche Personen 
oder individuelle Haushalte verhängt werden, die für Verstöße gegen die Luftqualitätsnormen 
verantwortlich sind. Die verhängten Sanktionen sollten der sozioökonomischen Lage in den 
Mitgliedstaaten, der Energiearmut und ihren Auswirkungen auf individuelle Haushalte 
hinreichend gerecht werden.
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6.9.2023 A9-0233/328

Änderungsantrag 328
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Sanktionen umfassen Geldstrafen, die 
proportional zu dem Umsatz der 
juristischen Person bzw. dem Einkommen 
der natürlichen Person sind, die den 
Verstoß begangen hat. Die Höhe der 
Geldstrafen wird so berechnet, dass sie der 
für den Verstoß verantwortlichen Person 
wirksam den aus dem Verstoß gezogenen 
wirtschaftlichen Nutzen entzieht. Im Falle 
eines Verstoßes einer juristischen Person 
stehen diese Geldstrafen in einem 
angemessenen Verhältnis zum 
Jahresumsatz der juristischen Person in 
dem betreffenden Mitgliedstaat, wobei 
unter anderem die Besonderheiten kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) zu 
berücksichtigen sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Sanktionen umfassen Geldstrafen, die 
proportional zu dem Umsatz der 
juristischen Person sind, die den Verstoß 
begangen hat. Die Höhe der Geldstrafen 
wird so berechnet, dass sie der für den 
Verstoß verantwortlichen Person wirksam 
den aus dem Verstoß gezogenen 
wirtschaftlichen Nutzen entzieht. Im Falle 
eines Verstoßes einer juristischen Person 
stehen diese Geldstrafen in einem 
angemessenen Verhältnis zum 
Jahresumsatz der juristischen Person in 
dem betreffenden Mitgliedstaat, wobei 
unter anderem die Besonderheiten kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) zu 
berücksichtigen sind.

Or. en
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6.9.2023 A9-0233/329

Änderungsantrag 329
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 1, 2 und 
3, Artikel 4 Nummern 2, 13, 14, 16, 18, 19, 
21, 22, 24 bis 30, 36, 37, 38 und 39, den 
Artikeln 5 bis 12, Artikel 13 Absätze 1, 2, 
3, 6 und 7, Artikel 15, Artikel 16 Absätze 1 
und 2, den Artikeln 17 bis 21, Artikel 22 
Absätze 1, 2 und 4, den Artikeln 23 bis 29 
und den Anhängen I bis IX spätestens bis 
zum [Datum einfügen: zwei Jahre nach 
dem Inkrafttreten] nachzukommen.

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 1, 2 und 
3, Artikel 4 Nummern 2, 13, 14, 16, 18, 19, 
21, 22, 24 bis 30, 36, 37, 38 und 39, den 
Artikeln 5 bis 12, Artikel 13 Absätze 1, 2, 
3, 6 und 7, Artikel 15, Artikel 16 Absätze 1 
und 2, den Artikeln 17 bis 21, Artikel 22 
Absätze 1, 2 und 4, den Artikeln 23 bis 29 
und den Anhängen I bis IX spätestens bis 
zum [Datum einfügen: drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten] nachzukommen.

Or. en
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6.9.2023 A9-0233/330

Änderungsantrag 330
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Tabelle 1 – Bis zum 1. Januar 2030 zu 
erreichende Grenzwerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit

Tabelle 1 – Bis zum 1. Januar 2035 zu 
erreichende Grenzwerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit

Or. en
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6.9.2023 A9-0233/331

Änderungsantrag 331
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0233/2023
Javi López
Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Tabelle 2 – Bis zum 
[UMSETZUNGSFRIST EINFÜGEN] zu 
erreichende Grenzwerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit

Tabelle 2 – Bis 2030 zu erreichende 
Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit

Or. en


